
Die nachstehenden Reisebedingungen gelten fü r alle Reisen und sonstigen Veranstaltungen, bei denen die
Schiffahrtsgesellschaft MS »Deutschland« GmbH & Co. KG (»DEUTSCHLAND«) der Veranstalter ist.
Diese wird von der Reederei Peter Deilmann GmbH vertreten.
Ist mit einer Kreuzfahrt eine Flugbe    fö rde rung oder die An- oder Abreise mit einem anderen Verkehrs mittel
verbunden, so gelten fü r diesen Reise  teil die Flugbe fö r derungs be din  gun gen der jeweiligen Flug gesell   schaf -
ten bzw. die Bedin gungen des jeweiligen Transportunter neh mens. Die Zeiten fü r die Flugbefö rderung kö n-
nen auch in die frühen Morgen- und spä ten Abendstunden fallen.

1 Anmeldung, Reisebestätigung
1.1 Mit der Anmeldung bietet der Reisende den Ab schluss des Reisevertrages gegen über dem Veran stal ter

verbindlich an. Dies kann schriftlich, mündlich oder fern  münd  lich geschehen. Der Reis ever trag kommt
zu stan de, wenn der Veran stalter die Bu chung und den Preis der Reise gegen über dem Reisenden oder
dem fü r ihn an mel denden Reisebüro schriftlich bestä tigt.  

1.2 Ein Reisender, der außer sich selbst auch andere Reiseteil neh mer anmeldet, haftet neben diesen ande-
ren, sofern er aus drück   lich und gesondert erklä rt, fü r die vertrag  lichen Verpflichtungen aller von ihm
an ge meldeten Personen einzustehen.

1.3 Weicht der Inhalt der Reisebe   stä tigung vom Inhalt der An   meldung ab, so ist der Reise   ver anstalter an
dieses neue Ange bot 10 Tage gebunden. Der Reise  ver trag kommt auf der Grund lage des neuen An -
 gebots zustande, wenn der Reisende inner halb von 10 Tagen die An nahme erklä rt.

2 Zahlung
2.1 Bei Vertragsschluss ist gegen Aushä ndigung des Sicherungsscheines im Sinne von §  651 k Abs. 3 BGB

an den Veranstalter eine Anzahlung von 10 % des Reisepreises zu leisten. Die Restzahlung ist spä te-
stens 4 Wochen vor Reisebeginn fä llig und ebenfalls an den Veranstalter zu leisten. Die Zusendung
der Reiseunterlagen erfolgt ca. 4 Wochen vor Reiseantritt, frühestens jedoch, nachdem der gesamte
Reisepreis dem Veranstalter gutgeschrieben ist. Eine schuldbefreiende Wirkung tritt bei Zahlung an das
vermittelnde Reisebüro nicht ein. Kreditkarten von American Express, Euro- bzw. Master- und Visacard
werden als Zahlungsmittel akzeptiert.

2.2 Wenn bei kurzfristiger Buchung die Zah  lung des Reisepreises erst wenige Tage vor Reisebe ginn erfolgt,
sollte der Reisen de bei Reiseantritt den bankbe stä   tigten Ein zahlungsbeleg zur mö glichen Vorlage
bereithalten.

2.3 Wird der Reisepreis bis zum Reiseantritt nicht vollstä ndig bezahlt oder kann die erfolgte Zahlung man-
gels bankbestä tigten Einzahlungsbeleges nicht nachgewiesen werden, kann der Veranstalter die Durch -
 führung des Reisevertrages ab lehnen und als Entschä digung die Zah lung des Betra ges verlangen, der
bei einem Rücktritt des Reisen den un mittel bar vor Reisebeginn ge mä ß Ziff. 6.1 dieser Bedingun gen
zu entrichten wä re. 

2.4 Wird eine Buchung des Reisen den nicht bestä tigt und nimmt dieser auch ein Er satz angebot des Ver -
anstalters nicht an, so wird die geleistete Anzahlung unver züglich zurückerstattet.

3 Leistungen, Preise
3.1 Preisä nderungsvorbehalt vor Vertragsschluss: 

Die in diesem Prospekt angegebenen Preise sind fü r den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveran-
stalter behä lt sich jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises insbe-
sondere aus folgenden Gründen zu erklä ren, über die der Kunde vor der Buchung selbstverstä ndlich
informiert wird: Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der
Erhö hung der Befö rderungskosten, der Abgaben fü r bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der fü r die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Verö f-
fentlichung des Prospektes zulä ssig. Eine Preisanpassung ist außerdem zulä ssig, wenn die vom Kun-
den gewünschte und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusä tzlicher tou-
ristischer Leistungen (Kontingente) nach Verö ffentlichung des Prospektes verfügbar ist.

3.2 Der Umfang der vertraglichen Reise leistun gen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung des Ver -
anstalters bei den einzelnen Programmen und aus den hier auf bezugnehmenden Angaben in der
Reisebe stä tigung. Die in dem Pro spekt enthaltenen An gaben sind fü r den Veran stalter bindend. Der
Veranstalter be hä lt sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vor-
hersehbaren Gründen vor Ver  trags schluss eine Änderung der Pro spekt angaben zu er klä ren, über die
der Rei sen de vor Bu chung selbstverstä ndlich informiert wird.

3.3 Die Leistungen des Veranstal ters um fas sen in der Regel die Kreuz fahrt ab und bis Hafen, Unterkunft
und Ver pfle gung wä hrend der Reise in der je weils gebuchten Kategorie und die gebuchten Sonder lei-
s tungen. Kosten fü r Anschluss  befö rde rung mit tels Flug, Bahn oder Bus sowie Hotelaufent halte sind,
soweit in den Reise  unterlagen nicht anders ge regelt, geson dert zu zahlen.

3.4 Der Reisende hat sein Gepä ck leserlich mit seinem Namen, seiner Kabinen num  mer und dem Abfahrts-
datum unter Ver wen dung der vom Veranstalter gelieferten An hä nger zu versehen. Bei unzureichen -
 der Kennzeichnung des Reisegepä cks ist der Ver anstalter fü r Verluste, Ver wech se lun gen oder fehler-
haftes Ein- oder Aus la den nicht verantwortlich. Schä den oder Zu stellungsverzö ge run gen bei An  reisen
mit dem Flugzeug sind unverzüg lich mittels Schadensanzeige der zustä n digen Flug ge  sellschaft anzu-
zeigen. Im übrigen ist der Verlust, die Beschä digung oder die Fehl lei tung von Reise gepä ck unverzüg-
lich der Reiseleitung des Ver an stalters anzuzeigen. An dernfalls ist mit der Zurück wei sung von
Erstattungs forderun gen zu rechnen.

3.5 Kosten fü r Leistungen des Schiffsarztes sind im Reisepreis nicht enthalten. Der Schiffsarzt erhebt bei
seiner Inanspruch  nahme Honorare gemä ß der jeweils gü l ti gen Gebühren ord nung fü r Ä rzte. So weit
aus An laß der Krankheit oder der Ver let zung eines Reisenden, die vom Ver anstal ter nicht zu vertreten
sind, über die im Reise  ver trag geregelten Leistun gen hin aus Auf wendungen erforder lich werden, ge -
hen deren Kosten zu Lasten des Reisen  den.

3.6 Notwendige Reisepapiere (z. B. Visa, Impf zeug nisse) hat sich der Reisende selbst rechtzeitig vor Antritt
der Reise zu be schaf    fen und auf Verlangen des Veran stalters vorzulegen. Aus dem Feh len er for der-
licher Pa piere resultierende Kosten und Nach teile des Veranstalters oder deren Vertrags partner ge hen
zu Lasten des Reisenden. 

3.7 Nimmt der Reisende einzelne Reiselei stungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonsti gem Grun-
de nicht in An spruch, steht dem Veranstalter gleich wohl der volle Reisepreis zu. Nachweis  lich er sparte
Aufwen dungen des Veran stalters werden in Abzug gebracht.

4 Reisevorschriften
4.1 Der Veranstalter steht dafü r ein, Staats angehö rige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über

Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheits vor schrif ten sowie deren eventuelle Än de rungen vor
Reiseantritt zu unterrichten. Fü r Ange hö  rige anderer Staaten gibt das zustä n dige Konsulat Aus kunft.

4.2 Der Reisende hat alle Gesetze, Verord nun gen, An ordnungen oder Reisebe stim mungen der Lä nder und
Hä fen, die von der Reise berührt werden, sowie die vertraglichen Re geln und Anweisungen des Veran -
stalters und seiner Beauftrag ten zu be achten. Der Reisende haf tet fü r alle Folgen und Schä den, auch
Strafen, Bußen und Aus lagen, die zu zahlen oder zu hin  terlegen sind, sofern der Rei sende solche Vor-
schriften oder Anweisungen verletzt. Soweit der Veranstalter wegen solcher Kosten zunä chst in Vor lage
treten musste, sind ihm seine Auslagen vom Reisenden unverzüglich zu erstatten.

5 Leistungs- und Preisänderungen
5.1 Über notwendige Änderungen der Fahrzeiten und oder der Reiserouten ent schei det bei Schiffs reisen

allein der fü r das Schiff verantwortliche Kapitä n.

5.2 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und vom Veranstalter nicht wider Treu
und Glauben herbeigeführt wurden, sind dem Veranstalter gestattet, soweit sie nicht erheblich sind
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht wesentlich beeinträ chtigen. Der Veranstalter wird
den Reisenden von derartigen Abweichungen einzelner Reiseleistungen unverzüglich in Kenntnis set-
zen, sofern und soweit ihm dies mö glich ist. Die danach geä nderte Leistung tritt an die Stelle der
ursprünglich geschuldeten Vertragsleistung. Tritt der Reisende eine Reise an, nachdem er vom Veran-
stalter über eine notwendige Änderung des gesamten Zuschnitts dieser Reise in Kenntnis gesetzt wor-
den ist, so ist eine auf die Änderung gestü tzte Kündigung des Reisevertrages nach Reiseantritt ausge-
schlossen.

5.3 Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne
Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen
Reise zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis fü r den
Reisenden aus seinem Angebot anzubieten.

5.4 Der Veranstalter behä lt sich vor, die im Reisevertrag vereinbarten Preise im Falle der Erhö hung der
Befö rderungskosten wie folgt zu ä ndern. Erhö hen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Befö rderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der Veranstalter den Reisepreis
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnungen erhö hen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhö hung kann der Veranstalter vom Reisenden den Erhö -
hungsbetrag verlangen. 
b) In anderen Fä llen werden die vom Befö rderungsunternehmen pro Befö rderungsmittel geforder-
ten, zusä tzlichen Befö rderungskosten durch die Zahl der Reisenden des vereinbarten Befö rderungs-
mittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö hungsbetrag fü r den einzelnen Reisenden kann der Ver-
anstalter vom Reisenden verlangen.

5.5 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebüh-
ren gegenüber dem Veranstalter erhö ht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden anteiligen
Betrag heraufgesetzt werden.

5.6 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem
Umfang erhö ht werden, in dem sich die Reise dadurch fü r den Veranstalter verteuert hat.

5.7 Eine Erhö hung nach den Ziffern 5.4 bis 5.6 ist nur zulä ssig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem
vereinbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen und die zur Erhö hung führenden Umstä nde vor
Vertragsschluss weder eingetreten noch fü r den Veranstalter vorhersehbar waren.

5.8 Im Falle einer nachträ glichen Änderung des Reisepreises hat der Veranstalter den Reisenden unver-
züglich zu informieren. Preiserhö hungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preis-
erhö h-ung von mehr als 5% ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzu-
treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Veranstal-
ter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis fü r den Reisendem aus seinem Angebot anzubie-
ten.

5.9 Der Reisende hat die Rechte nach 5.3/5.8 unverzüglich nach der Erklä rung des Veranstalters über die
Preiserhö hung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu machen.

6 Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
6.1 Vor Reiseantritt kann der Rei sen de jeder   zeit vom Reise ver trag zurücktreten. Dies sollte aus Gründen

der Beweis si che rung grundsä tzlich schriftlich er klä rt werden. Die Rücktritts erklä rung wird wirksam
mit Eingang beim Veranstalter. Tritt der Rei sende zurück, verliert der Veranstal ter den An spruch auf
Zahlung des vereinbar  ten Reise prei ses, kann je doch eine angemessene Entschä di gung fü r die getrof-
fenen Reise vor keh rungen und fü r seine Auf  wen dungen verlangen. Der Ver  anstalter kann nach seiner
Wahl die Hö he der Ent schä di gung konkret oder pauscha  liert berechnen. Der pauschalierte Anspruch
belä uft sich in der Regel pro Person: bis zum 100. Tag vor Reisebeginn auf  75,- Euro; ab 99. bis 50.
Tag vor Reisebeginn auf 10% des Reisepreises; vom 49. bis 22. Tag vor Reisebeginn auf 25 % des Rei-
sepreises; vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn auf 50 % des Reisepreises; ab dem 14. Tag vor Reisebe-
ginn auf 75 % des Reisepreises. Es bleibt dem Reisen den unbenommen nachzuweisen, daß durch den
Rück-tritt kein oder ein wesentlich geringerer Scha den entstanden ist.

6.2 Umbuchungen sind nur bis zum 100.Tag vor Reisebe ginn gegen Zahlung einer Um  bu chungs pau  scha-
le von 26,- Euro pro Per son mö glich. Als Umbuchun  gen gelten Ände run gen hinsichtlich des Rei se ter -
mins, des Reiseziels, des Ortes des Reisean tritts, der Unterkunft und der Befö rde rung. Umbu chungs   -
 wünsche nach dem 100. Tag vor Reiseantritt kö nnen grundsä tzlich nur nach Rück tritt vom Reise ver -
trag zu den Bedingungen gemä ß Ziffer 6.1 und gleichzeitiger Neu   an meldung erfolgen.

6.3 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, daß statt seiner eine andere Person in die Rechte
und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die entsprechende Mittei lung ist an den Veranstalter zu
richten. Dieser kann dem Wechsel in der Person des Reisenden widersprechen, wenn die Ersatz person
den besonderen Reiseerforder nis sen nicht genügt oder gesetz liche Vorschriften oder behö rd liche Anord-
nungen der Mitreise entgegenstehen. Tritt eine Er satzperson in den Vertrag ein, so haften sie und der
Reisende dem Veranstalter als Gesamt  schuldner fü r den Reise preis und die durch den Eintritt der Ersatz-
person ent stehenden Mehr kosten. Diese belaufen sich auf ein Bearbeitungs entgelt von 26,- Euro pro
Person. Wider spricht der Veranstal  ter der Teilnah  me der Ersatz person aus berechtigtem Grund und tritt
der ursprünglich gemeldete Reisen de die Reise nicht an, kommen die vorgenannten Rück    tritts -
 bedingungen zur An  wen dung.
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6.4 Bearbeitungs-, Rücktritts- und Umbuchungs   kosten sind sofort fä llig.

6.5 Alle vorgenannten Bedingungen gelten entsprechend auch bei Rück tritt oder Um buchung von Teillei-
stungen, die spä  ter als 100 Tage vor Reisean tritt erfolgen, wie z. B. Stor nierung von An- und Ab reise -
arran ge ments, Ga ra genreservie run  gen usw. Die ge nannten Prozentsä tze beziehen sich in einem sol-
chen Fall auf den Preis der jeweiligen Teil  leis tung. Fü r Landaus flüge gelten die gesonderten Landaus -
flugs-Teilnahmebedingungen.

7   Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
7.1 Rücktritt

Der Veranstalter kann bis 4 Wochen vor Reisean tritt von der Reise zurücktreten, wenn eine im Katalog
fü r die gebuch te und be stä tigte Reise angegebene Min destteilnehmer-zahl nicht erreicht wird oder
wenn die Durchführung der Reise nach Ausschö pfung aller Mö g lich kei ten fü r den Veran stalter des-
halb nicht zu mut  bar ist, weil die im Falle der Durch füh rung entstehenden Kosten eine Über   schreitung
der auf diese Reise be zoge nen wirt schaft   lichen Opfer grenzen bedeuten würden. Ein Rücktrittsrecht
des Veran stalters be steht nicht, wenn er die dazu führenden Umstä nde zu vertreten hat oder wenn er
es unterlassen hat, dem Reisen den ein Ersatzan gebot zu unter brei ten.

7.2 Kündigung
Der Veranstalter kann vor Antritt der Reise vom Reisever trag zurücktreten oder nach Reiseantritt den
Vertrag kün digen, wenn er vor Beginn der Reise von wichti  gen, in der Per son des Reisenden liegen den
Gründen Kenntnis erlangt, die eine nach  haltige Stö rung der Reise erwarten lassen oder wenn nach
Reise beginn die Durch führung der Reise trotz einer entsprechenden Abmahnung durch den Ver an stal-
ter vom Reisenden nachhal tig gestö rt wird oder sich der Reisende in solchem Maße vertragswidrig ver-
hä lt, daß dem Veranstalter die Durch führung des Reisever trages nicht zugemutet werden kann.

7.3 Im Falle des Rücktritts gemä ß 7.1 erhä lt der Rei sende den ein gezahlten Reise preis in voller Hö he
unverzüglich zu rü ck. Im Falle einer Kündigung gemä ß 7.2 behä lt der Veranstalter den Anspruch auf
den Reisepreis, muß sich jedoch den Wert nach weislich ersparter Auf wen  dun  gen so wie diejenigen Vor -
teile anrechnen lassen, die er aus einer anderen Verwen  dung nicht in Anspruch genommener Leistun -
 gen er halten hat, einschließlich eventueller Er stattungen durch Leis tungs  trä ger. Even  tuelle Mehrko-
sten fü r die Rückbefö r  de rung trä gt der Reisende selbst.

8 Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
8.1 vor Reisebeginn

Wird die Durchführung der Reise in folge bei Vertragsab schluss nicht vorher seh ba rer und nicht zu ver-
tretender außergewö hnlicher Um stä nde erheblich erschwert, gefä hrdet oder beein trä chtigt, wie z. B.
durch Krieg, Streik, innere Unruhen, Epide mien, hoheitliche Anordnungen (wie z. B. Be schlagnahme
von Unterkünften oder Transportmitteln), Embar   gos, Naturka tastrophen, Havarien, Zer stö rungen von
Unterkunftsstä tten oder andere Vorfä lle, die in ihrer Auswir kung den vorgenannten Bei spielen gleich-
kommen (hö here Gewalt), so kann so wohl der Ver an stal ter als auch der Rei sen de vor Reise be ginn vom
Vertrag zu rü cktreten. Der eingezahlte Reisepreis wird unverzüglich zurückerstattet.

8.2 nach Reisebeginn
Ergeben sich die genannten Um stä n de nach Antritt der Reise, so kann sowohl der Veranstal ter als auch
der Reisende den Vertrag kündigen. In diesem Fall wird der Veranstalter die infolge der Ver trags -
 aufhebung notwen digen Maßnah men treffen und fü r die Rückbefö rde rung des Reisenden sorgen,
sofern diese im Ver trag vereinbart ist und nicht hö  here Gewalt entgegensteht. Bei Kündi gung des
Vertra ges steht dem Veran stal ter nur ein An spruch auf Ersatz der Auf wendungen fü r erbrachte Leis -
tun gen zu. Mehrkosten der Rückbefö rderung und/oder sonst notwendiger Maßnah men tragen die
Parteien des Reise ver trages je zur Hä lfte, darüber hinausgehende Kosten der Reisende allein.

9 Haftung

9.1 Der Veranstalter haftet im Rah men der Sorgfalts pflicht eines ordentlichen Kauf mannes fü r die gewis-
senhafte Reisevor be   reitung, die sorgfä ltige Auswahl und Über wachung seiner Leistungsträ ger, die
Richtigkeit der Beschreibung aller in den Kata  lo gen angegebenen Reiseleis tun  gen, sofern der Veran-
stalter nicht gemä ß Ziffer 3.1 vor Ver trags  schluss eine Än de rung der Pro spektangaben erklä rt hat,
und die ordnungsgemä ße Erbrin gung der vertrag lich vereinbarten Reiseleistung.

9.2 Der Veranstalter haftet nicht fü r Anga ben in Prospekten Dritter, auf deren Entste hung er keinen Ein-
fluss nehmen und deren Richtigkeit er nicht überprü  fen konnte. Der Ver an stalter haftet nicht fü r
Leistungs   stö rungen in Zusammen hang mit fremdvermittelten Leistungen, die im Ange bots  teil des Kata-
logs als solche bezeichnet sind.

10 Haftungsbeschränkung
10.1 Die Haftung des Veranstal ters fü r Schä  den, die nicht Kö rper schä den sind, ist auf den dreifachen Rei-

sepreis beschrä nkt, so  weit ein Schaden des Reisen den weder vor sä tz  lich noch grob fahrlä ssig herbei -
ge führt worden ist oder soweit der Ver an stalter fü r einen dem Reisen den ent stan de nen Schaden allein
wegen des Verschuldens eines Lei stungs   trä gers ver antwortlich ist. Fü r alle Schaden ersatz ansprüche
gegen den Veranstalter aus uner laub ter Hand lung, die nicht auf Vor satz oder gro  ber Fahr lä ssigkeit
beruhen, haftet der Ver  an stal ter bei Personen schä   den bis 76.693,78 Euro je Kunde und Reise.

10.2 Der Veranstalter haftet nicht fü r Lei stungs stö run gen im Zusammenhang mit Lei stun gen, die als Fremd -
leistungen lediglich ver mittelt werden und in der Reiseaus schrei bung ausdrücklich als Fremd leis tung
gekennzeichnet werden.

10.3 Ein Schadenersatzanspruch gegen den Veranstalter ist insoweit beschrä nkt oder aus geschlossen, als
aufgrund interna  tio  naler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetz lichen Vorschrif ten, die
auf die von einem Leistungs trä ger zu er brin genden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf
Schadenersatz gegen den Leistungsträ ger nur unter be stimm ten Vor aussetzungen oder Be schrä n kun -
gen geltend ge macht werden kann oder unter bestim mten Voraus setzungen aus ge  schlos sen ist.

10.4 Bei Schiffspassagen haftet der Veran stal  ter wegen eingetretener Personen- oder Sach  schä den nach den
besonderen gesetz li chen Vorschriften des 2. See rechtsä n de  rungs gesetzes in Ver bindung mit den ent -
spre chenden Vorschriften des HGB. Im Scha dens falle trä gt der Reisende einen Selbst be halt von 30,-
Euro bei Verlust oder Be schä di gung von Ge pä ck. Im Flug befö r de  rungs bereich regelt sich die Haftung
nach den Bestim mungen des Luftver kehrs  ge setzes in Verbindung mit den internatio nalen Ab kom men
von Warschau, Den Haag, Gua da lajara und der Montre aler Verein barung. Diese Ab kom men be -
schrä nken in der Regel die Haf tung fü r Tod oder Kö rperver let  zung sowie fü r Verluste und Be schä  -

digung von Gepä ck. Sofern der Veran stal ter in anderen Fä llen Lei stungs trä ger ist, haftet er nach den
fü r diese geltenden Bestim  mungen.

10.5 Der Veranstalter übernimmt keine Haf tung fü r den Verlust oder die Beschä di gung von Dokumenten,
Wertgegen stä n  den und Geld, sofern der Reisende eine Mö g l ichkeit, diese in besondere Verwah rung
(z. B. die des Zahlmeis ters des Schiffes) zu geben, nicht nutzt.

11 Mitwirkungspflicht des Reisenden
Im Rahmen des Angemessenen und Zu mutbaren ist der Reisen de verpflichtet, bei eventuell auftreten-
den Leistungs stö  rungen mitzuwirken, um diese zu be he  ben oder einen drohenden Scha den zu vermei-
den oder gering zu halten. Be an stan  dun gen hat der Reisende unver züg lich der Kreuzfahrt- oder Schiffs-
leitung oder dem ö rtlichen Leistungs trä ger zur Kennt nis zu bringen. Die Reise leitung ist ge hal  ten,
soweit mö g lich, fü r Abhilfe zu sorgen. Kommt der Reisende dieser Ver pflich tung schuld  haft nicht nach,
ste hen ihm insoweit An sprüche gegen den Veranstal ter nicht zu. Der Reisende hat Schä den jeglicher
Art oder den Verlust von Reise ge  pä ck unverzüglich der Reise leitung oder der Schiffs leitung mitzutei-
len. Die jeweils Angespro chenen sind nicht berechtigt, irgendwelche An sprüche anzuerkennen. Sie dür-
fen lediglich be stä  tigen, die Bean stan dung des Reisenden entgegenge nom men zu haben. Bei Ver lust
oder Beschä  digung von aufgegebenem Flug reisege pä ck hat sich der Reisen de un ver  züglich nach Fest-
stellung des Schadens am Flug hafen an die zustä ndi ge Flug ge  sell schaft oder deren Vertre tung zu wen-
den, um den Schadensfall auf neh  men zu lassen. Kommt der Reisende diesen Verpflichtungen durch
eigenes Verschul den nicht nach, stehen ihm auch insoweit Ansprüche nicht zu.

12 Gewährleistung
12.1 Abhilfe

Ist die Reiseleistung nicht vertragsgemä ß oder mangelhaft, kann der Reisen de Ab hilfe ver langen. Die-
ser Anspruch ist nicht gegeben, wenn die Ab hilfe einen unverhä ltnismä ßig hohen Aufwand er fordern
würde. Das gleiche gilt, wenn sich ein Man gel nicht beseitigen lä ßt. Der Veran stalter kann Abhilfe da -
durch schaffen, daß er eine gleich- oder hö her  wertige Leis tung erbringt. Hilft der Ver an stalter einem
zu Recht gerügten Reise mangel inner halb einer vom Rei senden gesetzten angemessenen Frist nicht
ab, kann dieser selbst Ab hilfe schaffen. 
Der Reisende kann die angebotene Abhilfe – auch in der Form der Ersatz lei stung – nur dann ableh-
nen, wenn sie fü r ihn unzumutbar ist.

12.2 Minderung
Ist die Reiseleistung mangelhaft und hilft der Veranstalter den Beanstan dun gen des Reisenden nicht
ab, kann dieser nach Be en digung der Reise eine Minde  rung des Reisepreises verlangen. Un wesent liche
Beeinträ chti gun gen der Reiseleistung stellen keinen Reise mangel dar. Ein Min derungs anspruch ent-
fä llt, wenn es der Reisende schuldhaft unterlassen hat, den Mangel der Reiseleitung anzuzeigen.

12.3 Kündigung
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträ chtigt und leistet der Veranstalter innerhalb
angemessener Frist keine Abhilfe, so kann der Rei sen de entsprechend den Bestim mungen des Reise -
vertrags rechts den Reisevertrag kündigen. Dies sollte im eigenen Inte resse und aus Beweis sicherungs -
gründen durch schriftliche Erklä rung erfolgen. Entsprechendes gilt, wenn dem Reisen den die Reiselei -
stung in folge eines Man  gels aus wichtigem, fü r den Veranstal ter er kenn barem Grund nicht zuzumu-
ten ist. Der Bestimmung einer ange  messenen Frist fü r die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn die
Ab hilfe unmö glich ist oder von dem Veran stalter ver weigert wird oder wenn die sofortige Kündigung
des Vertrages durch ein be sonderes Inte resse des Reisenden ge rechtfertigt war. Der Reisende schuldet
dem Ver anstal ter den auf die in An spruch genommenen Leistungen ent  fallenden Teil des Reise prei ses,
sofern diese Lei stungen fü r ihn von Interesse waren.

12.4 Der Veranstalter hat Schaden ersatz im Falle eines Mangels der Reiseleistung nur dann zu leisten, wenn
er diesen zu vertreten hat. Fü r die Hö he des An spruchs gilt die Haftungs be schrä nkung ge mä ß Ziff.
10 dieser Bedingungen.

13 Ausschluss von Ansprüchen, Verjährung
13.1 Ansprüche gegen den Veran stalter wegen nicht vertragsge mä ßer Reiseleistung sind inner halb eines

Monats nach dem vertrag l ich vorgesehenen Ende der Reise bei dem Veranstalter geltend zu machen.
Nach Ab  lauf der Monatsfrist kö nnen An sprüche nur noch geltend gemacht werden, wenn der Rei sende
ohne Ver schulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. 

13.2 Ansprüche wegen nicht vertragsgerecht erbrachter Reise leistung verjä hren in 2 Jahren nach vertrag-
lich vorgesehenem Reiseende. Ansprüche auf Scha den ersatz aus unerlaubter Handlung verjä hren 3
Jahre nach Begehung.

14 Allgemeine Bestimmungen
14.1 Der Gerichtsstand fü r Klagen gegen den Veranstal ter wird durch dessen Sitz bestimmt (Amtsgericht:

Olden burg in Holstein, Landgericht: Lübeck). Fü r Klagen des Veranstal ters gegen den Rei senden ist
der Wohnsitz des Reisenden ausschlag gebend, es sei denn, die Klage rich tet sich gegen Vollkauf leute,
gegen Personen, die keinen allgemeinen Gerichts   stand im Inland haben, so wie gegen Per sonen, die
nach Ab schluß des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewö hnlichen Auf enthalt ins Aus land verlegt haben
oder de ren Wohnsitz oder deren gewö hn licher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klage  er he bung nicht
bekannt ist. In diesen Fä llen ist ebenfalls der Sitz des Ver anstalters maßgeblich.

14.2 Leistungsvereinbarungen über die Katalog beschreibung und den In halt der Reise be stä tigung hinaus
bedürfen zu ihrer Wirk samkeit der Schriftform.

14.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Reisebe dingungen un gü l  tig sein, so be rührt dies nicht die Wirk -
sam keit der übrigen Bestimmungen.

14.4 Die Berichtigung von Druck fehlern oder offensichtlichen Rechenfeh lern bleibt vor behalten.

15 Empfehlungen
Reisen in andere Lä nder sind mitunter mit erhö hten Belastun gen und auch Ge fahren fü r den Reisen -
den verbunden. Der Veranstalter empfiehlt zur eigenen Sicher heit den Ab  schluss fol gen der Versiche-
rungen: Reisegepä ckversicherung, Reisekrankenversicherung, Reisehaftpflichtversicherung, Reiseun-
fallversicherung, Reiserücktrittskosten versicherung, Reiseabbruchversicherung
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